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'IV-n^part .2175 Thlr.
Nach der letzten Iahres-Nechnung pro 1872 sind verausgabt worden:

u. für Eassendiener,Copisten und Copialieu :c ......... 300 „
K. für Drucksachen,Porto, Abonnementsgelder, Insertionsgebühren und

sonstige kleineu VerwaltuugsAusgaben :c .......... 400 „

SummcT'2875 Thlr.
hierzu treten an Diäten und Reisekosten für die Mitglieder der Direction,

welche zufolge Beschlußfassungdes Provinzial-Vcrwaltnngs-Raths die früheren fixirten
Neniünerationen nicht mehr beziehen, sondern dieselben Diäten uud Neisekostcuvcrgütung,
wie die Mitglieder des Provinzial-Verwaltungsraths ........... 325 „

Total-Summc 32()0 Thlr.
Der Provinzial-Vcrwalluugsrath beantragt, der hohe Landtag wolle zu diesem Betrage

die jährlichen Vcrwaltuugstosteu der Directiou der Rheinische» Provinzial-Hülfskassefür die nächste
Etatspcriodc uormiren.

vrr ^rlN'iü^nl'tlerwoItüilggrlltl».

Anlage Nr. l2.
Düsseldorf, den 23. April 1874.

Referat
betreffend die Erfordernisse und Pensionssätzcfür die Aufnahme uud Verpfleguug von Kranken in

der Proviuzial Irren-Heilanstalt zu Siegburg.

Der ß. 2 des Reglement« über die Leitung und Verwaltung der in der Rheinprovinz
vorhandenen Proviuzial Irrcu-Heil- und PflegeAustaltcu vom 20. November 1872 hat die Bestim¬
mung über die Aufnahme Erfordernisse und die nach verschiedenen Massen mit verschiedener Ver¬
pflegung abzustufenden Verpflegungssätzeeiner besondern Beschlußfassungdes Provinzial-Landtages
vorbehalten. Die bestehenden, durch die vormalige VerwaltungsEommission der Irren-Heilanstalt
zu Siegburg unterm 1. November 1870 genehmigte«Bedingungen der Aufnahme in die genannte
Anstalt bedürfen sowohl in Folge des Uebergangs der Anstalt in die provinzialständische Verwal¬
tung, wie nach den bisherigen Erfahrungeu theils redactioneller, theils wesentlich materieller Ab¬
änderungen und Ergänzungen. Die Letztern werden nachstehend näher motivirt:

1. Die bisherigen Pensionssätzefür die Kranken I. Klasse, 500 Thlr. für Rheinländer,
600 Thlr. für Kranke aus auderu preußischen Provinzen, 680 Thlr. für Ausländer scheinen ent¬
schieden zn gering bemessen gegenüber den Leistungender Anstalt. Der Kranke I. Klasse erhält
außer 2 Räume» für Schlaf- uud Wohnzimmer die Vergünstigung eines eigenen Wärters und den
I. Tisch. Da der letztere fortan auf 265 Thlr. berechnet werden muß und ein besonderer Wärter
nach den Etatssätzen mit 200 Thlr. (106 Thlr. Durchschnittslohnund 104 Thlr. für Beköstigung)
wenigstenszu veranschlagenist, so erleidet die Verwaltung der Anstalt bei dem Pensionssatzevon
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500 Thlrn. einen nicht unerheblichenSchaben bei der Verpflegung jedes Kranken I. Klasse aus
der Rheinproviuz.

Wir glauben deshalb im Einvcrständnißmit dem Director der Anstalt eine Erhöhung des
Pensionssatzesfür die Kranken I. Klasse um so mehr beantragen zn müssen,als die Privat-Anstalten
der Provinz bei ungefähr gleichen Leistungen die Verpflegungssätzeungleich höher normirt haben
(700 bis 1200 Thlr. pro Jahr). Die Erhöhung der Pensionösätze für Kranke I. Klasse wird nur
als eine Nothwendigkeitfür die Irren Heilanstalt, wenn sie keine Einbuße an der Verpflegung
solcher Kranken erleiden will, anzusehen sein, und wir erlauben uns vorzuschlagen, daß die Pension«,
sätze für die Verpflegte« I, Klasse künftig in folgender Weise normirt werden:

für Kranke aus der Rheiuproviuz zu 600 Thlr. pro Jahr,
für Kraute aus andern preußifchen Provinzen zu 700 Thlr. pro Jahr,
für ausländischeKranke zn 800 Thlr. pro Jahr.

2. In Anbetracht,daß ein eigener Wärter für den bisher erhobenenSatz von 140 Thlrn.
Von der Anstalt nicht mehr zu halteu ist, wird eiue entsprechende Veränderungvorgenommenwerden
müsseu, und zwar dahin, daß für die Haltung eines eigenen Wärters in der I>. Klasse die
Summe von 132 Thlr., für die Anstellungeines zweiten Wärters aber 200 Thlr. zu berechnen
sein werden.

3. Nachdem die Verwaltuugs- uud UnterhaltungskostenderProvinziabIncu-H e i la u sla l t
zu Siegburg, soweit sie selbstverständlichnicht durch die eigeueu Eiunahmeu der Anstalt gedeckt
werde,,,zufolge des 8- 12, Aliuca 1 des Reglements ans die Provinz umgelegt werden nud somit
die Kosten der Verpflegung für heilbar erachteteIrren dieser Anstalt, welche zahlungsunfähig sind
und zahlungsfähige, zu ihrem Unterhalte verpflichtete Angehörigenicht haben, als gemeinsame Last
der Provinz erklärt siud, während die gleichen Kosten, sowie die ürbauuugö- uud Eiurichtuugs>
kosten der 5 neuen Irren-Heil- uud Pfleg c austalteu im Gegeusatze hierzu mich dem Ein¬
gange dcö citirten 8- von den betreffendenNegieruugöbezirlcuanfzubriugensind, und nachdem die
Befuguiß znr Bewilligung von Freistellen von den Königlichen Regierungen der Provinz nach ß.
4 zu 3 des Reglements au dcu Provinzial-Verwaltnugsrath übergegangen ist, erscheint es zweckmäßig,
über die Bewilligung von Freistelleu und die Art der Beautraguug dcu Gemeinde Behörden nähere
allgemeineGesichtspunkte zu geben und namentlich auch anzudeuten, in wie weit hierbei das Reichs,
gcsetz über den Untcrstützuugswohnsitz vom 6. Juni 1870 in Betracht kommt.

Pos. 4 des folgendenEntwurfs der ueucu Aediugnngcn,Erforderniffe und Pensionssätze
für die Anfnahme uud Verpfleguug iu der Austalt soll dies bewirke«; ihr Inhalt bedarf einer
Weitern Erläuterung nicht.

4. In den bisherigen Nnfnahme-Bedingungenfür die Irren-Heilanstalt Siegburg ist
bestimmt,daß, wenn der Kranke vor Ablauf des bezahlten Verpflcgnngsquartals ausscheidet,der
Nest der vorausgezahlten Verpflcgnngskostcnfür denjenigenMonat anheimfällt, in dessen Verlauf
der Abgang erfolgt, wogegen die Anstalt beim Ableben eiues Kranken die Kosten der einfachen
Beerdigung trägt.

Diese Bestimmung ist geeignet,mauichfacheu Austoßzu errege».
Zunächst ist dadurch eiue Beschränkungsowohldes Rechtes der Familien, ihre Kranken zu

jeder ihnen passenden Zeit abzuholeu, als der Befuguiß der Dircction hinsichtlich der Entfernung
der ungeeignetenoder anch genesenen Kranken gegeben.

Beide Theile werden gezwungen,die Entfernung der Kranken stets zu Ende des Monats
zu bewirken, die Familie, um leinen Schaden zn erleiden, die Direction, nm nicht die Familien
finanziell zu beschädigen. Diese Bcschräntung ist nm so lästiger, wenn besondereUmstände es der
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Familie unmöglichmachen, den Abholnngstermiueinzuhalten, oder die Direction die möglichstrasche
Entfernung des Kranken zu wünschen Grund hat.

Jene Bestimmung erweckt aber auch den Schein, als ob die Anstalt einen Gewinn dadurch
zn machen beabsichtigeund sich filr die etwa von den Angehörigenbeliebte,von der Direction
nicht verlangte Entfernung eines Kranken eine Geldentschädigung,gleichsamzur Strafe, zahlen
lassen wolle. Der Umstand, daß in den Privat-Irrcuanstalten das Anheimfallender ganzen
Qnartalpension filr den Fall der Entfernung eines Kranken während des Quartals üblich ist, ist
nur zu sehr dazu angethan, einen solchen Schein zn bestärken, welchen eine öffentliche Anstalt unter
allen Umständenzn vermeidensich angelegenlassen sein mnß.

Daß bei dem Ableben eines Kranken die Anstalt filr den verfallenen Nest der Monats-
Pensiondie einfachen Beerdigungskostenübernimmt, scheint an dieser Anffassnng nichts zu ändern.
Es bandelt sich dabei um das Risico eines Gewinnes oder eines Verlustes, je nachdemder Todes¬
fall zu Anfang oder zu Ende des Monats erfolgt. Daß die Anstalt sich auf ein solches Geschäft
überhaupt einläßt, erscheint ebenfalls für die Verwaltung eines Proviuzial-Iustituts nicht passend.
Dazu kommt, daß die Sache in Wirklichkeit sich bei Pcusiouairen der beiden ersten Vcrpfteguugs-
klaffen doch anders gestaltet. Die Angehörigen derselben sind mit der einfachen Beerdigung
(niedriger, leichter Sarg aus Tannenholz) in der Negel nicht einverstanden, sondern beschaffen sich
oder lassen sich durch die Austalt beschaffe» (wenn sie irgend vermögend sind) den Sarg und die
Einkleidunguach ihrem Wunsche,ziehen also von der Verpflichtungder Anstalt nicht den durch die
Bestimmungen beabsichtigten Vortheil.

Ans den angeführten Gründen halten wir folgende Bestimmung zweckmäßiger:
„Scheidet der Kraule vor Ablauf eines Verpflegungs Quartals aus, so werden die

vorausgezahltenVerpflegnngskostenvon dem auf das Ausscheiden folgendenTage ab
zurückgezahlt. Beim Ableben eines Kranken haben die Angehörigendesselben bezie¬
hungsweise die Gemeinde des auswärtigen Uutrrstützuugswohusitzesdie Beerdigungs¬
kosten zn tragen,"

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt hiernach, der Provinzial-Landtag wolle den
erörterten Abänderungen und Ergänzungen der Aufnahmebedingungenund Pcnsionssätze, sowie
dem angeschlossenenneuen EntWurfe derselben seine Zustimmung ertheilen, wonach der Provinzial-
Verwaltuugsrath denselben als künftigeNorm publiciren wird.

Der ProninMl Vrrwallnngsratl).
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Bedingungen,Erfordernisse und Penfionssahe
ftir die Aufnahme und Verpflegungvon Kranken in der Provinzial-Irren-Hcilanstalt zu Siegburg.

1. Die Aufnahme vou Kranken in die Irren-Heilanstalt ist bei der Anstalts-Dircction Aufnahmemodus.
nachzusuchen (ß. ss des Reglements vom 2N. November t«72):

.->,) Für solche Kranke, welche die uormalmäßige Vervslcgnngin der uutersten Klasse
(III,) erhalten sollen, ist der Aufnahme Antrag von der Ortsbehörde mittels Einsendungdes beant¬
worteten ärztlichenFragebogens zu stellen.

Köuueu die Verpflegnngstostcn eines solchen Kranleu vou den Angehörigen desselben
getragen werden, so muß außerdem ein amtliches Attest über die Zahlungsfähigkeitder Letzteren
beigefügtwerden, l

Liegt es dagegen in der Absicht, für den Kranken eine ganze oder theilweifcFreistelle zu
erwirken,so ist ocm Aufnahme Antrag außer dem vorbedachtenFragebogen nur ciu Revers beizu¬
fügen, durch welchen sich die bezügliche Gemeindeverpflichtet,deu Kranken, wenn sich derselbe zn
einer weiteren Behandlung in der Anstalt nicht mehr eignen sollte, innerhalb 3 Wochennach er-
folgter AufforderungSeitens der Austalts-Dircctiou wieder abholen zu lasse».

Erst dauu, wenn die Äustalts-Directiou über die Anfuahmcfähigkeitdes Kranken ent¬
schieden resp, die Genchmignng zur Aufnahme desselben ertheilt hat, darf die Abführung des
Krauten nach der Anstalt unter deu 5uii. 2 vorgeschriebenen Formalitäten erfolgen.

Da die Genesuugsfähigteiterfahrungsmäßig iu geradem Verhältniß steht zn der Dauer
der Krankheit und mit jedem Monate der Krankheitsdauerabuimmt, muß die möglichste Beschleu¬
nigung der Aufnahme-Anträgeund der Uebcrführungder Kranken in die Heilanstalt nach Ausbruch
der Krankheitdem Publiknm uud deu Behörde» dringend empfohlenwerden.

Namentlich ist nicht abzuwarten, bis auf den gleichzeitig gestellte»Antrag auf ganze oder
halbe Freistelle entschieden ist, da diese Entscheidunggrundsätzlicherst nach der Aufnahme erfolgt
nnd auf milder Praris beruht.

I>) Für Kraute, welche in die höheren V erpflc guug S tla ssen (I. und II.) auf¬
genommen werden sollen, sind die Aufnabme-Auträgevon den Angehörigen resp. Vormündernschriftlich
mit Angabe der gewünschtenVerpflegungsklasse unter Beifügung des beantwortetenärztlichen Frage¬
bogens nnd eines Attestes Seitens der betreffenden Gerichts- oder Orts-Polizeibehörde, daß die
Aufnahme des Kranken in die Irren-Heilanstalt ihrerseits genehmigt werde, und uuter Abgabe
eines schriftlichen Reverses, wonach der die Aufnahme Beantragende sich verpflichtet,deu Betrag
der Vcrpflcgungökosteuvierteljährlich uud jedesmal 14 Tage vor dem Aufange des Quartals,
voraus zu zahlen und den Kranken, wenn sein Zustand die längere Vclassung in der Anstaltnicht
Mehr erlaubt, auf Aufforderungder Direction spätestens binnen 3 Wochen wieder abnehmen zu lassen.

Bei beiden Kategorien vou Krankensind genaue Angaben über Hcrkuuft, Alter, Confession,
bürgerlichesDomizil, Geburtsort, Staub, Gewerbe,Name des Ehegatten uud Namen, Stand uud
Wohnort der Eltern erforderlich.

Bei Ausländern kann eine möglichst vollständige Krankheitsgeschichte die Stelle des für
Rheinländer vorgeschriebenen ärztlichen Fragebogens ersetzen.

«) Kranke, welche an Epilepsie,durch Schlagstuß entstandenerLähmung, Krcbsgeschwüren
"ber an höheren Graden von Syphilis leiden, sind ebenso wie die von Kindheit an Schwach- nnd

35
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Blödsinnigen von der Aufnahme in die Heilanstalt cnisgeschlosseu; Krankheitsfälle von veraltetem
Irrsinn mit jahrelanger Dauer können nur ausnahmsweise Aufnahme finden,

liinliefernng 2. Nach erfolgter Genehmigung des Aufnahme'Antrages muß der Kranke ungesäumt, mit
in die Anstalt. möglichster Rücksicht auf seine Schonung (jedoch lieber mit Anwendung von Zwang als von Täu¬

schung und List) der Anstalt zugeführt werde»; sollte die Einführn»«, sich iibcr 14 Tage nach der
ertheilten Aufnahme-Erlaubniß verzögern, so ist die Direetion von den Gründe» dieser Verzögerung
in Kenntniß zu setzen; die Gestaltung einer späteren Einfiihrnng bleibt weiterer Entscheidung vorbehalten.

Die Unterbringung der Kranke» darf nur in den dringendste» Fällen au Sonn- uud Fest¬
tagen stattfinden, die Abholung nie an solchen Tagen.

Die etwa die Krankcu begleitende» Polizeidiencr haben stets beim Transport Civiltleider
anzulegen.

Es wird gewünscht, daß die Kranke» von einem ihrer Angehörige» begleitet werde», der
mit ihrer Vergangenheit und den Verhältnissen der Erkrankung genan bekannt »nd im Staude
ist, deu Austaltsärzte» die denselbeu »och »öthig scheinende Auskunft zn ertheilen.

Verpflegungssätze. 8. Es bestehe» folgende Verpflegungskosten:

Klasse.

I.

II.

III.
(Normal
«lasse).

Verpflegullgssätzc
für Kranke.

ans der ! aus an - aus dem
Rheins

Provinz

«00

800

175

dernPro»
uiuzen.

700

350

250

Aus.
lande.
Thlr.
«00

Hierfü r
wird gewährt.

B e m erknng e u.

400

800

Eine gcfonderte gut
inöblirtc Wohuuug
zur alleiuigen Benn-
tzuug des Kraulen, ein
eigener Wärter »nd
der erste Tisch.

Eiue anstä»digc, inö-
blirtc Wohnung, welche

1. AerztlicheBehandlung, Är;nei,Väder,
Wäschereiuignng, Theilnahuie a» de» Ver-
gnügnngen, Beschäftigung nnd Unterricht
sind unentgeltlich. Für besondere Bedürf¬
nisse, Spazierfahrten, Wein :c., sowie zur
Unterhaltung i» Kleiduiigsstückcn ist aber
für die Kranken aus I. uud II. Klaffe
eine Summe als Privatkasse bei der An-
staltökasse zu hiutcrlegeu, über deren Ver-

mit 2 — 8 andere» ! Wendung jährlich, ans Erfordern öfters,
Kranken derselben Ver- !l Rechnung gelegt wird,
pflegungstlasse zn thci-^ 2 Für die besondere Haltung eines
le» ist, Wartung (1 jl eigenen Wärters für einen Kranken der
Wärter auf 8 — 4 >>II. Klasse steigert sieb der jährliche Ver¬

pflegungssatz nin 182 Thlr.
3. Für die etwa nothwendige oder ge^

wünschte Anstellung uoch eines zweite»
eigene» Wärters ist eine Vergütung von
200 Thlr. jährlich zu entrichten.

4. Wird für einen Kranken der II-
Klasse die Theilnahme am ersten Tisch
verlangt, so ist dafür eine jährliche Mehr-
vergütnng von 75 Thlr zu eutrichteu.

5. Das Tragen der eigeueu Kleider kann
den Kranken der III. Klasse nur ans-
uahmsweise uud gegen die Verpflichtung
der Angehörige«, sie in der Bekleidung
aus ihren Mittel» zu erhalte», gestattet
werden.

Krcmke dieser Klasse)
und der zweite Tisch.

Die Kranke» dieser
Klasse wohne» in grö-
ßerer Anzahl zusam¬
men , erhalte» den
dritten Tisch und wer
den von der Anstalt
gekleidet.
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Die Bewilligung von ganzen oder thcilwcisen Freistellen erfolgt nur für die III. Ver- Freistellen.
Pflegungsklasfenud nach Maßgabe der gänzlichen Lcistuugsuufähigkeit oder beschränkten Leistungs¬
fähigkeit der Geisteskrankenund der zu ihrem Unterhalt gesetzlich verpflichteten Angehörigenund
fiudet immer nur für solche Persoueu statt, »oelche entweder einen Uuterstützuugswohusitz in einer
Rheinische» Oemeiudc habe« oder ohne Unterstützungswohusitzsind und in der Rheinprovinz
ertranken, beziehungsweise zu Lasten des Rheinischen Landarmenverbandeshülfsbebürftig werden.

Für Personen, welche Unterstütznugswohnsitz außerhalb der Rhcinprovinz haben, hat die
Gemeinde,von welcherdie Einliefernngder Kranken in die Anstalt erfolgt, die Gemeindedes aus-
wcirtigcu Uuterstützuugowohnsitzcs in Anspruch zu uehmeu uud die vou dieser einziehbarenKosten
ohne Abzug au die Austalt zu entrichten.

Die Anträge auf Bewilligung einer ganzen oder theilweiscn Freistelle in der III. Ver¬
pflegungsklassesind unbeschadetdes voraugegebeueuAustiahuieVerfahreus durch den betreffenden
Herrn Kreis-Laudrath an den Provinzial-Vcrwaltuugsralb zu richten.

Der Autrag auf Freistelle muß enthalten Personal- uud Familien-Verhältnissedes Kranken
und der zu sciuer Fürsorge gesetzlich verpflichteten Personen, die Vermögens-, Erwerbs- und
Besteueruugsvcrhältuifsederselbenund die Angabe, ob und wo der Kranke Unterstützungswohnsitz
besitzt. Auf die Verhältuisse der Gemeinde, ans welcher die Einlieferung
stattfindet, kommt es nicht an.

5. Die Zahlung der Verpfleguugstostenfür die I. nnd II. VerpfiegungMasfe, sowie für Zahlungsmodus!
alle diejenigenKranken der Normal- (lll) Klasse, welchen Freistellen nicht bewilligt sind, fiudet nnr
für ganze Quartale priiuuinsraiKt« Statt; scheidet der Kranke vor Ablauf eines Verpfleguugs-
guartals aus, so werdeu die vorausgezahlten Verpflegungskosteu von dem auf das Ausscheide« fol-
gmdeu Tage ab zurückgezahlt. Beim Ableben eines Kranken haben die Angehörigendesselben,
beziehnngsweisc die Gemeinde des auswärtigen Unterstütznngswohnsitzes(oout. pn«. 4) die Kosten
der Beerdigung zu tragen.

Bei solchen Kranken, welche nicht durch öffentlicheBehörden des Inlandes der Anstalt
überwiesen werdeu, ist auf Erfordern der Dircction für die Pensionszahlung Sicherheit zu stellen.

tt. Die Abscndnng von Briefen, Geldern uud Effeeteu an die Austalt muß jederzeit porto¬
frei erfolgen. In keinem Falle dürfen Zuseuduugcn von Briefen, Geld lc. direct an die Kranken
ohue ärztlicheZustimmunggeschehen, vielmehr sind Vnefc für die Krancen sämmtlichan die Di¬
rcction, Gelder und Effekten aber au die Kasse der Austalt zu seuden.

7. Besuche bei den Kranken dürfen nur mit Genehmigungder Direction stattfinden. Zur Krankenbesuche.
Vermeidungunuöthiger Reisekosten wird ausdrücklich darauf aufmerkfam gemacht, daß es dienlich
'st, der Zustimmung der Direction vorher schriftlich sich zu versichern. Die Besucheselbst werden
'n Rücksicht auf den Dienst in der Anstalt besser im Laufe der Woche als an Sonn» und Fest-
taeen auszuführen sein.

Vorstehende Bedingungen und Pensionssätzewerden auf Grund des ß. 2 des Reglements
über die Leituug und Verwaltung der in der NheinprovinzvorhandenenProvinzial-Irren-Heil-und
Pstcgcanstalteu vom 20. November 1872 uud zufolge Beschlußdes Rheinischen Provinzial-
Landtages vom hierdurch festgesetzt.

Düsseldorf,den Juni 1874.

Der Rheinische provinzial Verwaltungsrath.
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